
 

 

 
Maklerrecht 

 

 

Dieses Rechtsgebiet bezogen auf den Immobilienbereich begleitet mich seit Beginn meiner 

anwaltlichen Tätigkeit. Fundamentale Neuerungen hat es hier seit langer Zeit im Gegensatz 

zu anderen Rechtsgebieten nicht gegeben.  

 

Das Maklerrecht wird durch wenige gesetzliche Vorschriften im BGB geregelt (§§ 652 bis 

655). Hier ist das Richterrecht von großer Bedeutung. Hinzu kommen einschlägige Vorschrif-

ten des Wohnungsvermittlungsgesetzes, der Makler- und Bauträgerverordnung und der Ge-

werbeordnung. 

 

Für den Makler geht es bei Rechtsstreitigkeiten häufig um die Durchsetzung von Provisions-

forderungen, im Vorfeld um deren Sicherung (z. B. durch entsprechende Vertragsgestaltung 

und Geschäftsbedingungen), um Gemeinschaftsgeschäfte, Wettbewerbs-fragen oder ord-

nungsrechtliche Probleme.  

 

Den Maklerkunden interessieren zunächst Fragen wie Art und Umfang von Aufträgen („Al-

leinauftrag“) und die hieraus resultierende Provisionspflicht, ferner die Abwehr mitunter über-

raschender bzw. unberechtigter Provisionsansprüche. 

 

Auf dem Gebiet des Maklerrechts berate ich Sie gern, ebenso in angrenzenden Bereichen 

(Baubetreuung, Projektentwicklung). Bei der gerichtlichen Durchsetzung Ihrer Position kön-

nen Sie auf meine langjährige Prozesserfahrung vertrauen. 

 

 


